
Deutschen Demokratischen Republik das Gesetz der un
bedingten Übereinstimmung der Produktionsverhält
nisse mit den Produktivkräften zu einem wesentlichen 
Teil durch die Maßnahmen der Arbeiterklasse sich durch
gesetzt hat. Die Arbeiterklasse, an der Spitze ihre Par
tei, hat dieses Gesetz und seine Wirkungen erkannt. 
Sie hat erkannt, daß nur durch eine Verwirklichung 
dieses Gesetzes die Folgen verhindert werden können, 
die durch die kapitalistischen Verhältnisse für die 
Menschheit eintreten: Verelendung, Krise, Krieg. Wir 
sollten daher in der Enteignung der Imperialisten und 
Kriegsverbrecher nicht nur eine Bestrafung sehen, son
dern auch die Politik der Arbeiterklasse und ihrer 
Partei zur Schaffung solcher gesellschaftlicher Bedin
gungen, daß sich dieses grundlegende Gesetz der poli
tischen Ökonomie, zumindest in einem Sektor unserer 
Wirtschaft, durchsetzen konnte.

2. Zum anderen wurde bei der Einschätzung der 
Entwicklung unseres Volkseigentums und unserer demo
kratischen Ordnung überhaupt eine weitere Grundthese 
der politischen Ökonomie nicht genügend berücksich
tigt: die These, daß durch neue ökonomische Bedin
gungen neue ökonomische Gesetze wirksam werden, 
die objektiven Charakter tragen. Was geschah denn 
durch die Maßnahmen zur Durchsetzung des grund
legenden Gesetzes von der unbedingten Übereinstim
mung des Charakters der Produktivkräfte mit den Pro
duktionsverhältnissen? Es wurde eine neue Eigen
tumsform geschaffen, damit neue Produktionsverhält
nisse, neue ökonomische Bedingungen, die das Wirk
samwerden neuer ökonomischer Gesetze nach sich zogen. 
Es wurden solche ökonomischen Gesetze wirksam, die 
nur dann Geltung besitzen, wenn gesellschaftliches 
Eigentum existiert. Stalin weist bekanntlich auf den 
historischen Charakter der ökonomischen Gesetze hin.

„Eine Besonderheit der politischen Ökonomie besteht 
darin, daß ihre Gesetze . . . .  im Verlaufe einer bestimmten 
historischen Periode wirksam sind, worauf sie neuen Ge
setzen Platz machen. Aber diese Gesetze werden nicht um
gestoßen, sondern verlieren, ihre Kraft infolge neuer öko
nomischer Bedingungen und treten vom Schauplatz ab, um 
neuen Gesetzen Platz zu machen, die nicht durch den Willen 
der Menschen geschaffen werden, sondern auf der Grund
lage neuer ökonomischer Bedingungen entstehen." 5)

Aus diesem Zitat ist insbesondere die Bedeutung der 
These, in der Stalin davon spricht, daß diese neuen 
Gesetze nicht durch den Willen der Menschen geschaffen 
werden, hervorzuheben.

Wie war die Lage bei uns? Wir haben zwar nicht 
neue ökonomische Gesetze schaffen wollen — jeden
falls ist es mir nicht bekannt —, aber wir — vor allem 
unsere Ökonomen — haben viel zu spät die neuen 
ökonomischen Gesetze erkannt, die objektiv wirkten, 
und sie viel zu spät in unseren Dienst gestellt. Es sei 
nur an das 6. Plenum des Zentralkomitees der Sozialisti
schen Einheitspartei Deutschlands erinnert, auf dem 
erst die Bedeutung des Prinzips der Wirtschaftlichen 
Rechnungsführung für unsere Wirtschaft herausgear
beitet werden mußte. Die Hauptursache für dieses Ver
sagen scheint darin zu liegen, daß die Kraft unserer 
Arbeiterklasse und das theoretisch-ideologische Niveau 
ihrer Partei gerade in den ersten Jahren unseres Auf
baus nicht genügend entwickelt war. Im Grunde ge
nommen wurde ja die klare Einschätzung der objek
tiven ökonomischen Gesetze erst auf der II. Parteikon
ferenz der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 
und auf dem 10. Plenum ihres Zentralkomitees ge
geben.

In welcher Form zeigte sich dieses mangelnde Niveau 
in der Zivilrechtswissenschaft? Darin, daß wir bei der 
Analyse des Volkseigentums dogmatisch vorgingen, den 
Entwicklungsprozeß des Volkseigentums nicht erkann
ten, keine Perspektiven der Entwicklung sahen und 
daher auch nicht aufstellten und deshalb auch den 
Charakter des Volkseigentums nicht richtig einschätzten.

Betrachten wir meinen Aufsatz „Die verschiedenen 
Eigentumsarten und Eigentumsformen und das Eigen
tumsrecht in der Deutschen Demokratischen Republik“.6 *) 
In diesem Aufsatz habe ich vom Volkseigentum als 
dem antifaschistisch-demokratischen Staatseigentum ge
sprochen. Das war richtig und doch auch falsch. Richtig 
insofern, als der gesamte Charakter unserer Ordnung 
entsprechend der zur Zeit des Abfassens des Aufsatzes
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gegebenen Klassensituation und Zielsetzung ein anti
faschistisch-demokratischer war, da es galt, die Errun
genschaften des durchlaufenen revolutionären Prozesses 
— den wir seinem Charakter nach als bürgerlich
demokratisch mit weitergehenden antiimperialistischen 
Zielen kennzeichnen — zu sichern. Falsch war meine 
Stellungnahme insofern, als in dem Aufsatz nicht ge
sagt wurde, daß die volkseigenen Betriebe letzten Endes 
Keimformen sozialistischer Produktionsverhältnisse wa
ren, ihrem Wesen nach als Keime sozialistischen Eigen
tums gekennzeichnet werden mußten. Walter Ul
b r i c h t  erklärte bereits auf dem III. Bundeskongreß 
des FDGB im Jahre 1950:

„Wir haben bei uns keine sozialistische Ordnung, aber 
bei uns gibt es unter den demokratischen Bedingungen eine 
volkseigene Wirtschaft, Betriebe volkseigenen Charakters, 
für die die gleichen Gesetze gelten.“ ")

Aus dieser Feststellung haben wir keine Schluß
folgerungen gezogen, obwohl sie eigentlich ausdruckt, 
daß die volkseigenen Betriebe Keimformen sozialisti
schen Eigentums sind. Es gelten ja objektiv dieselben 
ökonomischen Gesetze. Nur bei einer solchen Analyse 
der Entwicklung bis zur II. Parteikonferenz läßt 
sich überhaupt erst verstehen, daß Walter Ulbricht 
auf der II. Parteikonferenz der Sozialistischen Ein
heitspartei Deutschlands feststellen konnte, daß „der 
volkseigene Sektor der Wirtschaft sozialistischen Cha
rakter angenommen hat“ 8 9).

Um zu klaren Ergebnissen zu kommen, muß man 
den gesamten Prozeß unserer Entwicklung, die in un
serer Ordnung existierenden objektiven Gesetzmäßig
keiten analysieren. Dazu gehört auch die richtige Ein
schätzung des gegenwärtigen Standes und der Möglich
keiten der künftigen Entwicklung. Bis zur II. Partei
konferenz war das zu erreichende Ziel auf Grund der 
Besonderheiten der Entwicklung in Deutschland die 
Festigung der errungenen Grundlagen, die Festigung 
der antifaschistisch-demokratischen Ordnung als Basis 
für den Kampf um die Einheit Deutschlands. Nach der 
II. Parteikonferenz wurde entsprechend den neuen Be
dingungen, entsprechend dem erreichten Entwicklungs
stand die Aufgabe gestellt, die volksdemokratischen 
Grundlagen unseres Staates zu festigen als Voraus
setzung für die Erreichung der Einheit Deutschlands 
auf friedlicher Grundlage. Aber bei der Analyse der 
einen Etappe darf das weitergehende Ziel nicht aus 
den Augen verloren werden.

Wie konnte es zu diesen Fehlern in unserer wissen
schaftlichen Arbeit kommen? Ich erwähnte schon, daß 
wir uns zu wenig um die Untersuchung des objek
tiven Charakters der ökonomischen Gesetzmäßigkeiten 
bemüht haben. Das bedeutet, daß die Frage: „Wie wird 
sich unsere Ordnung, unser Volkseigentum weiterent
wickeln?“ eine notwendige Frage war, die dem objek
tiven Prozeß entsprach. Und diese Frage verlangte eine 
Antwort, die nur ungenügend gegeben wurde.

Sie wurde ungenügend gegeben, weil unsere Theo
retiker und Propagandisten keine theoretisch gut fun
dierte, grundlegende Analyse der Entwicklung unserer 
Ordnung aufgestellt haben. Es wäre eine genaue Ana
lyse unter Berücksichtigung der Erfahrungen der So
wjetunion und der Volksdemokratien notwendig ge
wesen, die dann in den Grundzügen erst von Walter 
Ulbricht auf der II. Parteikonferenz der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands gegeben wurde. Auf diese 
Frage trifft haargenau das zu, wovon Rudolf H e r r n 
s t a d t  auf dem 10. Plenum des Zentralkomitees der 
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands sprach:

„Bis zur II. Parteikonferenz versuchten unsere leitenden 
Propagand sten ihre Enthaltsamlce't gegenüber der Lösung 
aktueller ideologischer Probleme mit allen möglichen .Theo
rien’ zu begründen." 9)

Solche „Theorien“ sind uns auch in der Rechts
wissenschaft begegnet, und sie verhinderten eine klare 
Analyse unserer Ordnung.

Die Antwort wurde ungenügend gegeben, weil wir 
einige Leitsätze des Marxismus-Leninismus dogmatisch 
angewandt haben. Eine solche Grundthese ist, daß der 
Charakter des staatlichen Eigentums durch den Staats- 
typ bestimmt wird. Mit einer dogmatischen Anwendung
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